
den zugefügt hat, kann der Prüfung der Schadenshöhe 
nahegetreten werden. Dabei ist zu beachten, daß es 
sich bei der Bestimmung der Schadenshöhe nach dem 
Wert der Fondszuführung lediglich um eine Hilfsmaß
nahme handelt, die dann ausscheidet, wenn die Fest
stellung der Schadenshöhe in anderer Weise möglich 
ist.
Auf die festgestellte Schadenssumme ist sowohl der Be
trag der einbehaltenen Jahresendauszahlung als auch 
der Betrag der aus dem gleichen Grund im Wege einer 
materiellen Disziplinarmaßnahme einbehaltenen Ar
beitseinheiten anzurechnen.
OG, Urt. vom 16. Mai 1972 - 1 Zz 1/72.

Der Verklagte ist seit 1960 Mitglied der Klägerin, der 
LPG „Aktivist“. Er war im Technikstützpunkt als Land
maschinenschlosser und Kfz-Elektriker tätig.
Im Herbst 1966 erklärte der Verklagte seinen Austritt 
aus der Genossenschaft zum Ende desselben Jahres. 
Dem Austritt wurde rechtswirksam widersprochen. Am 
1. Dezember 1967 reichte er wiederum einen Antrag 
auf Austritt zum 30. Juni 1969 ein und versprach, bis 
dahin ein LPG-Mitglied als Landmaschinenschlosser 
und Kfz-Elektriker anzulernen. Die Mitgliederversamm
lung der Klägerin stimmte dem Verlangen des Verklag
ten unter den Bedingungen zu, daß er bis zu seinem 
Ausscheiden ein Genossenschaftsmitglied als Ersatz
kraft ausbildet und seine Wohnung räumt und der Ge
nossenschaft zur Verfügung stellt.
In der vereinbarten Frist hat der Verklagte das Genos
senschaftsmitglied N. als Landmaschinenschlosser und 
Kfz-Elektriker angelernt. Die zweite Bedingung zu 
erfüllen war ihm nicht möglich, weil ihm trotz ernst
lichen Bemühens eine Ersatzwohnung nicht zur Verfü
gung gestellt werden konnte.
Am 30. Juni 1969 hat der Verklagte seine Tätigkeit bei 
der Klägerin eingestellt. Der wiederholten Aufforde
rung, seine Arbeit in der Genossenschaft wieder auf
zunehmen, ist er nicht nachgekommen. Deshalb hat ihm 
die Klägerin zunächst auf disziplinarischem Wege 
30 Arbeitseinheiten (AE) abgezogen. Danach hat sie den 
dem Verklagten zustehenden Jahresendbetrag in Höhe 
von 379 M einbehalten. Schließlich verlangte sie einen 
Schadenersatzbetrag in Höhe von 1 475,52 M, mit dem 
sich der Verklagte nicht einverstanden erklärte.
Das Kreisgericht hat dem Antrag der Genossenschaft 
auf Verurteilung zur Zahlung von 1 475,52 M stattge
geben. Auf die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung 
des Verklagten hat die Klägerin ihre Schadenersatz
forderung um den Betrag von 379 M (Summe des Jah
resendbetrags) ermäßigt und ihre Klage insoweit zu
rückgenommen. Die Berufung hat das Bezirksgericht 
als unbegründet zurückgewiesen.
Gegen das Urteil des Bezirksgerichts richtet sich der 
Kassationsantrag des Präsidenten des Obersten Ge
richts, der Erfolg hatte.

Aus den G r ü n d e n :

Das Bezirksgericht ist richtig davon ausgegangen, daß 
das Mitgliedschaftsverhältnis des Verklagten nicht mit 
dem 30. Juni 1969 beendet wurde, weil bis dahin die 
Wohnung nicht geräumt und der Klägerin zur Ver
fügung gestellt worden ist. Unter diesen Umständen 
wäre der Verklagte verpflichtet gewesen, auch nach 
dem 30. Juni 1969 in der Genossenschaft zu arbeiten. 
Nach Möglichkeit soll die Wirksamkeit einer Aus
trittserklärung nicht von einer Bedingung abhängig 
gemacht werden, die zu erfüllen nicht im Bereich der 
dem Mitglied gegebenen Möglichkeiten liegt. Eine un
bedingte Zustimmung zur Austrittserklärung bzw. ein 
unbedingter Widerspruch haben den Vorteil, daß Ge
nossenschaft und Mitglied von vornherein Gewißheit in 
außerordentlich wichtigen Fragen ihres künftigen Ar- 
beitens und Lebens haben und sich entsprechend ein
richten können. Gleiches kann gesagt werden, wenn

das Ausscheiden von einer Bedingung abhängig ge
macht wird, die zu erfüllen dem Mitglied möglich ist. 
Indessen können große Schwierigkeiten auftreten, wenn 
es für das Mitglied für kurze oder gar längere Zeit völ
lig ungewiß ist, ob es mit seinem Ausscheiden aus der 
Genossenschaft rechnen kann und ob das Wahrnehmen 
bzw. Unterlassen von Maßnahmen der Qualifizierung 
und beruflichen Orientierung, der Aufnahme, Fortfüh
rung oder Beendigung gesellschaftlicher Verpflichtun
gen sowie einer wohnlichen Veränderung notwendig ist 
oder zweckmäßig sein kann. Gleichwohl war es, im vor
liegenden Fall der Zustimmung zu einem an sich ge
sellschaftlich nicht gerechtfertigten Ausscheiden zuläs
sig, die Beendigung des Mitgliedschaftsverhältnisses 
von der Räumung der Wohnung in vereinbarter Frist 
abhängig zu machen.
Das Bezirksgericht hat auch richtig festgestellt, daß die 
Einstellung der genossenschaftlichen Arbeit eine gröb
liche Vernachlässigung der genossenschaftlichen Pflich
ten darstellt. Ob allerdings durch dieses Verhalten des 
Verklagten der Klägerin Schaden entstanden ist, hat es 
nicht hinreichend geklärt. Dagegen ist mangels speziel
ler Hinweise seitens der Klägerin oder anderweitiger 
Anhaltspunkte nicht zu beanstanden, daß es keine 
Untersuchungen zu der Frage vorgenommen hat, ob der 
Klägerin etwa infolge der nicht fristgemäßen Räumung 
und Zurverfügungstellung der Wohnung Schaden ent
standen sein könnte.
Zur Gewährleistung einer richtigen Handhabung der 
Schadenersatzbestimmungen hat das Oberste Gericht 
wiederholt herausgestellt, daß die LPG das Vorliegen 
eines Schadens schlüssig begründen muß. Der Umstand, 
daß dies in einzelnen Fällen, insbesondere in Fällen 
möglichen Produktionsausfalls, durch Beendigung der 
genossenschaftlichen Arbeit schwierig ist, darf nicht 
dazu führen, eine Schadenszufügung zu unterstellen. 
Der LPG, die das Recht hat, im Falle unberechtigter 
Arbeitseinstellung die Jahresendauszahlung einzu
behalten und — wie hier geschehen — nach mehrmali
ger unbefolgter Aufforderung zur Wiederaufnahme der 
genossenschaftlichen Arbeit im Wege von Disziplinar
maßnahmen AE-Beträge abzuziehen, stehen hinrei
chende Möglichkeiten zur Verfügung, einem gesell
schaftlich nicht gerechtfertigten Ausscheiden entgegen
zutreten. Macht sie jedoch darüber hinaus Schaden
ersatz geltend, dann müssen sowohl an die Begründung 
des Klageantrags als auch an die Feststellungen im 
Beweisverfahren die gebotenen Anforderungen gestellt 
werden.
Vor allem aber hat sich das Bezirksgericht nicht ein
gehend mit der entscheidenden Frage befaßt, ob der 
von ihm angenommene Schaden auf die Einstellung 
der genossenschaftlichen Arbeit seitens des Verklagten 
zurückzuführen ist. Das hätte aber geschehen müssen, 
denn immerhin hat das LPG-Mitglied N. die Arbeit 
des Verklagten nach dessen Weggang verrichtet. Eigens 
zu diesem Zweck war er als Schlosser und Elektriker 
angelernt worden. Mithin hätten dem Technikstütz
punkt der LPG im Falle des dortigen Verbleibens des 
Verklagten ohne die von ihm vorgenommenen Maß
nahmen zur Heranbildung einer Ersatzkraft annehm
bar auch nur zwei Kräfte zur Verfügung gestanden. 
Die Frage, ob die Klägerin durch den Weggang des 
Verklagten Schaden erlitten hat, ließe sich — aus
gehend von den bisherigen Feststellungen — allenfalls 
danach beurteilen, ob etwa das Mitglied N. den Ver
klagten nicht hinreichend zu ersetzen vermochte. Dazu 
sind aber eindeutige Feststellungen nicht getroffen 
worden. Die Aussage des N., daß er die Kfz-Arbeiten 
des Verklagten völlig übernommen habe und am Ende 
des Jahres prämiiert worden sei, können jedenfalls 
nicht als widerlegt angesehen werden. Nur, wenn fest-
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